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Organisationshilfe: Vorbereitungsdienst in Teilzeit gem. § 8a OVP    Stand September 2021 
(OVP v. 10.04.2011, geändert durch Verordnung v. 08.07.2018) 

Dauer der Teilzeit: i.d.R. 24 Monate (= vier Ausbildungshalbjahre = 8 Ausbildungsquartale) mit ¾ Arbeitszeit und entsprechend ¾ Gehalt) 
 
Vorbereitungsdienst in Teilzeit: Übersicht über die Ausbildung in acht Quartalen           Beginn 1.5.20 __ Ende 30.4. 20 __  
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Hinweise/ Erläuterungen 

Ausbildung in der Schule:  
 In den ersten drei Halbjahren werden 9 Wochenstunden Ausbildungsunterricht (statt 14) erteilt. 
 Die Vorgabe von insgesamt 18 Stunden BdU gilt auch im VD in Teilzeit. 
 Im vierten Halbjahr sind 15 Wochenstunden abzuleisten, zur Aufteilung in bedarfsdeckenden selbständigen Unterricht (BdU), Unterricht 

unter Anleitung (UuA) und Hospitation siehe Tabelle. 
 Grundsätzlich gilt die Organisationshilfe Stundenplan und Ausbildungsunterricht. Varianten/ Ausnahmen nach Absprache zwischen LAA/ 

Schule und KS-Leitung/ ZfsL. 
 Die Teilnahme an Konferenzen, Dienstbesprechungen usw. erfolgt nach Absprache und analog zu den Regelungen der Schule in Bezug auf 

Lehrkräfte in Teilzeit. 
 Hinweis: Zusätzlicher Unterricht kann erst nach erfolgreichem Ablegen der Unterrichtspraktischen Prüfungen übertragen werden. 

 
Ausbildung im ZfsL: 

 Der Seminartag bleibt bei einem VD in Teilzeit in vollem Umfang erhalten, in den ersten sechs Ausbildungsquartalen, wie für LAA in 
regulärer Ausbildung. 

 In den letzten beiden Quartalen entfällt der Seminartag, aber es finden weiterhin Unterrichtsbesuche sowie individuelle, 
personenorientierte- und fachbezogene Beratung durch Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder statt. 

 Verteilung von EPG und Unterrichtsbesuchen abweichend vom regulären Ablauf siehe Tabelle. 
 Grundsätzlich gilt die Organisationshilfe Unterrichtsbesuche und POB+C. Die Unterrichtsbesuche bleiben in der Anzahl gleich. POB+Cs 

finden nach individueller Termin-Absprache zwischen LAA und KS statt.  

Hospitation 
 an einer Kooperationsschule (GL bzw. Förderschule) im 7. und 8. Quartal, im Umfang von ca. 60 – 80 Stunden. Anders als bei den LAA in 

regulärer Ausbildung empfiehlt sich bei der Ausbildung in Teilzeit die Durchführung am Ende der Ausbildung. 
 Denkbare Varianten zur Organisation: 4 Stunden wöchentlich im 7. und 8. Quartal am Seminartag oder vier Wochenblöcke nach der Prüfung 

à 15 Stunden oder weitere Modelle nach Absprache. 
 Inhaltliche Ausgestaltung (aktive Hospitation, Unterrichten …) siehe „Modell 12 plus 2 SF Gelsenkirchen“. 
 Hospitation an einer weiteren Schule: Innerhalb des genannten Stundenumfanges kann auf Wunsch eine Hospitation von 14 Stunden in 

einer weiteren Schule (GL bzw. Förderschule) durchgeführt werden. 
 Einvernehmliche Absprachen zur Organisation zwischen LAA, Ausbildungsschule, Kooperationsschule und Kernseminarleitung erfolgen in 

der Regel im 6. Quartal. 


